
Computerunterstützte  
Unterweisungen im Arbeitsschutz

Sicherheitsbewusstes Verhalten ist neben der sicherheitstechni-
schen Ausstattung der  Arbeitsmittel ein unverzichtbarer Bestand-
teil der Unfallvermeidung. Das gilt vor allem dann, wenn technische 
Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen bzw. Restgefahren kaum zu 
vermeiden sind. Hier sind die Vorgesetzten gefordert, die Mitar-
beiter im Sinne eines sicherheitsbewussten Verhaltens zu unter-
weisen.

e-learning platform 
for safety

Bringt Ihre Sicherheit in Ordnung.

Elektronisches 
Unterweisungssystem 

für Arbeitssicherheit, 
Qualitätssicherung 
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Die computerunterstützte Unterweisung kann ein 
Mittel für effektive Unterweisungen sein. Ihre Durch-
führung sollte sich an den folgenden Eckpunkten ori-
entieren. Dabei ist ggf. zu beachten, dass einzelne 
Rechtsvorschriften ergänzende Vorgaben machen kön-
nen.

Das Interesse an Programmen für eine „Elektroni-
sche Unterweisung” nimmt deutlich zu. Das Angebot 
dazu ist allerdings sehr undurchsichtig. 

Das LASI-Eckpunkteprogramm kann helfen, diese 
Programme zu beurteilen. Daher sollten auch die 
Grenzen einer elektronischen Unterweisung berück-
sichtigt werden.

Probleme der Elektronischen 
Unterweisung in der Praxis
Die auf dem Markt erhältliche Standardsoftware 
deckt nur einen kleinen Anteil der Anwendungen ab,  
z. B. klassische Themen aus dem Bereich der allgemei-
nen Unterweisung. Darüber hinaus müssen die betriebs-
spezifischen Verhältnisse berücksichtigt werden. Die 
Rechtssicherheit von elektronischen Unterweisungen 
steht immer wieder in der Diskussion, weil es derzeit 
weder nationale noch internationale Standards gibt. 
Selbst wenn sichergestellt ist, dass der am PC Unter-
wiesene richtig identifiziert ist, stellt sich z. B. die Frage, 
ob das vermittelte Wissen auch tatsächlich verstanden 
wurde und ob das Verständnis durch im Lernprogramm 
eingebaute Abfragen sicher gestellt ist. 

Verantwortung bleibt beim 
Vorgesetzten 
Unabhängig davon, wie gut „Lernprogramme” 
zur computergestützten Unterweisung sind, 
gilt nach wie vor: Der Vorgesetzte ist grundsätz-
lich in der Pflicht und muss seine Führungsver-
antwortung wahrnehmen.  So muss er z. B. si-
cherstellen, dass die Unterweisung – in welcher 
Form auch immer – tätigkeitsbezogen ist, d. h. 
dass sich die Inhalte der Unterweisung an den 
tatsächlich vorhandenen Verhältnissen des Ar-
beitsplatzes orientieren.

Persönliche Gespräche 
unverzichtbar 
Eine computerunterstütze Unterweisung kann 
dabei helfen, Wissen zum Arbeitsschutz zu 
vermitteln. Allein kann sie aber die Mitarbeiter 
nicht nachhaltig zu sicherem Verhalten motivie-
ren. Dies lässt sich nur mit einem persönlichen 
Gespräch erreichen. Ob eine Unterweisung an 
der einzelnen Maschine oder am jeweiligen 
 Arbeitsplatz erforderlich ist, hängt von der 
Gegebenheit vor Ort ab. Sind z. B. auch hand-
werklich schwierige Nachjustierungen vorzu-
nehmen, bei denen besondere Gefährdungen 
gegeben sind, so ist eine Unterweisung an der 
Maschine unabdingbar.

~ Die unterwiesene Person muss eindeutig identifizierbar sein.

~ Es ist nach wie vor eine Kontrolle erforderlich, ob das vermit-
telte Wissen verstanden wurde und ob das sichere Verhalten in der 
Praxis umgesetzt wird.

~ Die Unterweisung muss bzgl. ihrer Sprache, entsprechend 
des vorausgesetzten Bildungsstandes sowie der Komplexität der 
Lerneinheiten an den Adressaten angepasst sein.

~ Die Unterweisung muss tätigkeits- und gefährdungsbezogen 
sein und für alle zu erwartenden Arbeiten durchgeführt werden. 
Dabei muss z. B. der Bezug zum individuellen Arbeitsplatz oder zur 
einzelnen Maschine hergestellt werden.

~ Wird nicht persönlich unterwiesen, ist eine Erfolgskontrolle 
notwendig. Außerdem muss dokumentiert werden, welche Inhalte 
der Unterweisung vermittelt wurden.

~ Dem unterwiesenen Mitarbeiter muss Gelegenheit gegeben 
werden, zu Themen der Unterweisung Fragen zu stellen und sich 
über eigene, bei der Arbeit gesammelte Erfahrungen im Arbeits-
schutz mit dem Unterweisenden auszutauschen.

~ Es muss letztlich nachvollziehbar sein, wer, wann und zu 
welchen Themen bzw. zu welchen Inhalten unterwiesen wurde.

Eckpunkte zur Durchführung computerunterstützter 
Unterweisungen im Arbeitsschutz


